
Prof. Dr. Felix Bommer Vorlesung Strafrecht I 
Universität Luzern 
 

Dolus generalis (1) 
Irrtum darüber, welche von mehreren (geplanten) Handlungen 
den Erfolg herbeiführt. 

 
 

T meint, durch H1, in Wahrheit aber durch H2 → Behandlung 
als Irrtum über den Kausalverlauf (h.L., d.h. i.d.R. Strafbarkeit 
wegen vollendeten Vorsatzdeliktes; Mindermeinung: stets 
Versuch + idR fahrlässiges Delikt, wenn strafbar). 


